Musterbrief „Rücktritt vom Haustürgeschäft/Werbeveranstaltung“ 

Hans Muster 
Linz, Datum

Glückstraße 1 

4020 Linz 

Einschreiben 
Firma X-GmbH & Co KG 

Kaufstraße 2 

1010 Wien 

Betrifft: 
Kaufvertrag Nummer 1234 vom _____________

Rücktritt gemäß § 3 Konsumentenschutzgesetz

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Ich habe am _____________ anlässlich Ihrer Werbeveranstaltung im Gasthaus „Zum spendablen Käufer“ eine Heizdecke „Hot“ zum Preis von € 250,-- gekauft (Kaufvertrag Nummer 1234). 

Ich trete von diesem Vertrag gemäß § 3 Konsumentenschutzgesetz sowie aus jedem anderen tauglichen Rechtsgrund fristgerecht zurück. 

Mit freundlichen Grüßen 

Hans Muster (=eigenhändige Unterschrift) 

Wichtige Informationen zum Musterbrief 

Gesetzliche Grundlage: § 3 Konsumentenschutzgesetz

Rücktrittsgrund: Konsument hat seine Vertragserklärung außerhalb der Geschäftsräumlichkeiten des Unternehmers abgegeben.

Beispiele:

· Vertreter läutet plötzlich an Ihrer Wohnungstür, Sie unterschreiben ein Zeitungsabo
· anlässlich einer Werbeveranstaltung in einem Gasthaus kaufen Sie eine Matratze
· ein Telefonwerber überredet Sie zum Mitspielen bei einer Lottospielgemeinschaft
Das Rücktrittsrecht besteht auch dann, wenn der Unternehmer oder ein mit ihm zusammenwirkender Dritter den Konsumenten z.B. im Rahmen einer Werbefahrt oder durch Ansprechen auf der Straße in die Geschäftsräumlichkeiten gebracht hat und dort der Vertrag geschlossen wurde.  

schriftlicher Rücktritt:

Aus Beweisgründen empfiehlt es sich, den Rücktritt per Einschreiben mit Rückschein zu versenden (nähere Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage unter Konsumentenrecht im Artikel „Zugang von Postsendungen“). Kopie des Einschreibens, Einschreibezettel und Rückschein unbedingt aufheben.
Rücktrittsfrist:

Die Rücktrittsfrist beträgt eine Woche ab Vertragsabschluss.

Die Frist beginnt aber erst zu laufen, sobald Sie vom Unternehmer eine Urkunde (z.B. eine Vertragsdurchschrift) erhalten, die auch eine Belehrung über das Rücktrittsrecht enthält. Erhalten Sie keine schriftliche Rücktrittsbelehrung besteht das Rücktrittsrecht unbefristet. Es genügt, wenn das Rücktrittsschreiben innerhalb der Rücktrittsfrist abgesandt wird.

Bei der Bestellung von Zeitschriften (ausgenommen von Tageszeitungen) muss dem Konsumenten eine Urkunde (Auftragsbestätigung) noch extra mit der Post zugesandt werden. Erst ab Erhalt dieser Auftragsbestätigung beginnt die einwöchige Rücktrittsfrist zu laufen.

Kein Rücktrittsrecht nach § 3 Konsumentenschutzgesetz besteht:
· bei Vertragsabschlüssen auf einer Messe oder einem Marktstand
· bei Verträgen ohne mündliche Besprechungen (z.B. bei Katalogbestellungen mittels Bestellschein: siehe dazu Rücktrittsrecht per Katalog/Bestellschein)
· wenn Sie den konkreten Vertragsabschluss selbst angebahnt haben 
Bei Partnervermittlungsverträgen sowie beim Erwerb von bestimmten Veranlagungen (z.B. Anteile an Kapitalanlagefonds, Immobilienfonds, stille Beteiligungen, Kommanditanteile) besteht das Rücktrittsrecht auch dann, wenn der Konsument den Vertrag selbst angebahnt hat. Rechtsgrundlage dafür sind § 4 der Partnervermittlungsverordnung und § 63 Absatz 2 des Wertpapieraufsichtsgesetzes.
